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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Nach den Vorkommnissen an den Bundesfeiern auf dem Rütli (UR) in den letzten
Jahren wurde die Veranstaltung im Berichtsjahr in kleinerem Rahmen durchgeführt.
Insbesondere wurde auf den Auftritt eines Mitglieds der Landesregierung verzichtet,
was das Interesse der Medien markant schrumpfen liess. Um die Rechtsextremisten
fernzuhalten, welche die Feier bis 2006 jeweils gestört und die riesige Medienpräsenz
für einen propagandistischen Auftritt genutzt hatten, wurden auch dieses Jahr nur
angemeldete und akzeptierte Gäste zugelassen. Eine als Ersatz für den entgangenen
Auftritt von rund 300 Faschisten am 3. August auf dem Rütli durchgeführte Kundgebung
fand praktisch keine Beachtung in den Medien. Die Rechtsextremen hatten sich
ohnehin, nach ihrer Verdrängung vom Rütli im Vorjahr, andere patriotische Feiern zur
Markierung ihrer Präsenz ausgesucht. Anfangs April traten sie an der Gedenkfeier zur
Schlacht von Näfels (1388) im Kanton Glarus auf, und im Juni marschierten sie bei der
Feier zur Schlacht von 1386 in Sempach (LU) mit. 1

ANDERES
DATUM: 01.08.2008
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Als Novum in der Geschichte des Bundesstaates machten zum ersten Mal Kantone
Gebrauch von ihrem Recht, gegen einen Parlamentsbeschluss das Referendum
einzureichen. Elf Kantone (notwendig für ein Kantonsreferendum wären acht gewesen)
beantragten eine Volksabstimmung über das Steuerentlastungsprogramm, welches ihrer
Meinung nach für die Kantone nicht verkraftbare Steuerausfälle bringen würde. 2

ANDERES
DATUM: 10.10.2003
HANS HIRTER

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die Diskussionen um die Vor- und Nachteile von E-Voting hielten auch im Jahr 2015 an.
Die kritischen Stimmen wurden dabei immer lauter: Insbesondere die Frage der
Sicherheit wurde virulent debattiert. Eigentlich sei es unwichtig, ob zu erwartende
Hackerangriffe erfolgreich seien oder nicht, das Vertrauen ins Wahlsystem und letztlich
in die Demokratie würden so oder so Schaden nehmen, hiess es von dieser Seite. Von
den Befürwortenden wurde hingegen hervorgehoben, dass E-Voting die politische
Beteiligung wenn nicht erhöhen, so doch wenigstens halten könne. Insbesondere für
die Auslandschweizerinnen und -schweizer sei elektronisches Abstimmen und Wählen
teilweise die einzige Möglichkeit, rechtzeitig an die Unterlagen gelangen und
teilnehmen zu können. So zeigten Studien aus den Kantonen Genf und Neuenburg, die
nicht nur Auslandschweizerinnen und -schweizern das elektronische Abstimmen
erlauben, sondern auch einem Teil der ansässigen Bevölkerung, dass das Instrument die
Beteiligung nicht erhöht, aber vor allem im Ausland recht rege benutzt wird. E-Voting
sei vor allem als Substitut der brieflichen Abstimmung zu betrachten und erschliesse
kaum neue Abstimmende, so das Fazit dieser Analysen. Es sei klar, dass Sicherheit und
Zuverlässigkeit an erster Stelle stehen müssten, erklärten die Befürwortenden, man
könne aber die technische Entwicklung nicht aufhalten – null Risiko gebe es nirgends.
Auch für den Bundesrat stand die Sicherheit im Zentrum – er forderte nach wie vor
«Sicherheit vor Tempo». Auch wenn das Fernziel wahrscheinlich einst
flächendeckendes E-Voting sein dürfte, wurde in den Testkantonen bisher lediglich ein
maximaler Anteil von 10 Prozent der Stimmberechtigten für E-Voting zugelassen. 

Derweil wurden die Experimente mit dem elektronischen Abstimmen in den
Testkantonen fortgeführt. Bisher hatten 13 Kantone erste Versuche mit E-Voting
durchgeführt (ZH, GL, FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG, GE, LU, BS, NE). Im Kanton Zürich
lehnte das Parlament einen Vorstoss der SVP ab, der einen Übungsabbruch verlangt
hätte. Der Kanton Bern stellte die Umsetzung im Berichtsjahr wieder zurück. In Genf
beantragte die Regierung, den Quellcode des eigenen Systems im Internet zu
publizieren, um die Transparenz zu erhöhen und Dritten die Möglichkeit zu geben, das
System auf seine Sicherheit zu überprüfen.  

ANDERES
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In technischer Hinsicht bestanden schweizweit drei verschiedene Systeme, die sich
konkurrierten. Das so genannte «Genfer System (CHvote)», das vom Kanton selber
entwickelt worden war, nutzen neben dem Kanton Genf auch die Kantone Basel-Stadt
und Luzern – und bis zum abschlägigen Entscheid auch Bern. Die spanische Firma Scytl
war in Neuenburg für die Umsetzung von E-Voting zuständig und ein so genanntes
Konsortium aus neun Kantonen (ZH, GL, FR, SO, SH, SG, GR, AG, TG) bezog die Technik
von der Schweizer Tochter des US-Konzerns Unisys. Die Abhängigkeit von ausländischen
Firmen geriet allerdings zunehmend in die Kritik, da das Risiko von Spionage gross sei.
Als dann die Schweizerische Post auf dem E-Voting-Markt auftrat, wechselte der Kanton
Neuenburg zu dieser neuen Plattform. Allerdings arbeitete die Post eng mit dem
spanischen Unternehmen Scytl zusammen, das zwar im E-Voting-Bereich weltweit
führend ist, aber laut der Zeitung Schweiz am Sonntag auch das US-
Verteidigungsministerium zu seinen Kunden zähle. 

Im Wahljahr 2015 beantragten die E-Voting-Kantone, zum ersten Mal nicht nur
Abstimmungen, sondern auch Wahlen mittels E-Voting durchzuführen. 2011 war dies
erst für Auslandschweizerinnen und -schweizer aus vier Kantonen möglich gewesen.
2015 sollten nun im Ausland wohnende Schweizerinnen und Schweizer aus den 13 dies
beantragenden Kantonen in den Genuss von E-Voting bei Wahlen kommen (AG, BS, FR,
GE, GL, GR, LU, NE, SO, SG, SH, TG, ZH). Im Sommer entschied der Bundesrat allerdings,
das Gesuch der neun Kantone des Konsortiums nicht zu bewilligen, weil das System
eine Lücke beim Stimmgeheimnis aufweise. Offenbar bestand eine Möglichkeit, vom
System gelöschte Daten später wiederherzustellen. Der Entscheid des Bundesrates
wurde als «schwerer Rückschlag» kommentiert (NZZ). Die betroffenen Kantone
kritisierten ihn harsch und der Interessenverband der Auslandschweizerinnen und
-schweizer (ASO) zeigte sich «bestürzt». Die Kritiker hingegen sahen sich bestätigt: Die
Junge SVP überlegte sich die Lancierung einer Volksinitiative, mit der der sofortige
Übungsabbruch verlangt würde. 
Den restlichen vier Kantonen (NE, GE, BS, LU) gab die Regierung freilich grünes Licht.
Damit konnten die rund 34'000 im Ausland wohnenden und aus diesen vier Kantonen
stammenden sowie 96'000 in den Kantonen Neuenburg und Genf domizilierte
Wahlberechtigte per Internet wählen, wovon dann letztlich allerdings lediglich rund
13'000 Bürgerinnen und Bürger Gebrauch machten.

Nachdem der Bundesrat dem Konsortium mit seinem Entscheid praktisch den
Todesstoss verpasst hatte, buhlten das Genfer System und das neue System der Post
um die neun Kantone, die dem Konsortium angehört hatten. In der Tat hatte dieses
Ende September beschlossen, nicht mehr in das System zu investieren und sich
entsprechend aufzulösen. Die Zukunft des E-Voting schien damit unsicher und das
erklärte Fernziel einer flächendeckenden Möglichkeit für elektronisches Abstimmen
und Wählen war in weite Ferne gerückt. 3

Föderativer Aufbau

Städte, Regionen, Gemeinden

Am 1. Januar 2022 zählte die Schweiz 2'148 politische Gemeinden. Aufgrund von
Gemeindefusionen hatte die Anzahl Gemeinden seit Januar 2021 damit um 24
abgenommen, seit Januar 2000 insgesamt um 751 Gemeinden.
Gemeindefusionen wurden zwischen dem 2. Januar 2021 und dem 1. Januar 2022 in
den Kantonen Aargau, Freiburg, Tessin und Waadt vollzogen. Eine Besonderheit stellte
dabei die Gemeindefusion in Murten FR dar: Sie umfasste nebst den freiburgischen
Gemeinden Galmiz, Gempenach und Murten auch die bisher zum Kanton Bern gehörige
Gemeinde Clavaleyres. Weil damit die Kantonsgrenzen verschoben wurden, mussten
nebst den beteiligten Gemeinden auch die Kantone Bern und Freiburg sowie die
Bundesversammlung dem Vorhaben ihren Segen erteilen.
Zwei besonders prominente Fusionsprojekte standen 2021 freilich im Gegenwind: Das
seit 2017 laufende Vorhaben einer Fusion der Stadt Freiburg mit den umliegenden
Gemeinden wurde beerdigt, nachdem eine Konsultativabstimmung im September 2021
in sechs von neun potenziellen Fusionsgemeinden negativ ausgefallen war. Und von den
Gemeinden um die Stadt Bern beschlossen 2021 auch Kehrsatz und Frauenkappelen
den Ausstieg aus den Fusionsabklärungen, nachdem Bolligen und Bremgarten dies
bereits früher getan hatten und Köniz gar nie eingestiegen war. Im Projekt verblieben
somit noch die Stadt Bern und Ostermundigen.
Der Politologe Michael Strebel wies in einem NZZ-Interview indessen darauf hin, dass
solche prominenten Fehlschläge nicht darüber hinwegtäuschen sollten, dass

ANDERES
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Fusionsprojekte in der Schweiz «in Abstimmungen eigentlich sehr erfolgreich sind»:
Von rund 440 Fusionsprojekten, die seit der Jahrtausendwende in einer
Schlussabstimmung den Stimmberechtigten der beteiligten Gemeinden vorgelegt
worden seien, seien rund drei Viertel in sämtlichen Gemeinden angenommen worden.
Wie das Beispiel von Freiburg illustriert, schaffen es viele Vorhaben mit schlechteren
Erfolgsaussichten freilich gar nicht bis in eine Schlussabstimmung, sondern scheitern
schon früher. Auswirkungen von Gemeindefusionen seien gemäss Strebel oft bessere
Leistungen für die Bevölkerung (etwa längere Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
oder bessere ÖV-Verbindungen), aber selten finanzielle Einsparungen. Zumindest
kurzfristig führten Gemeindefusionen zudem oft zu einer geringeren Stimmbeteiligung.
Einen solchen negativen Effekt auf die Stimmbeteiligung wies auch eine neue Studie
zum Kanton Glarus nach (Frey et al. 2021), wo die Stimmberechtigten an der
Landsgemeinde 2006 eine besonders weitgehende Gemeindefusion beschlossen
hatten. 4

Wahlen

Wahlen

Als Siegerin aus den Landratswahlen im Kanton Glarus ging die SVP hervor, die mit neu
24 Abgeordneten zur FDP aufschloss. Da sich der auf der Freien Liste Elm gewählte
Abgeordnete der FDP anschloss, bleiben die Freisinnigen mit 25 Vertretern jedoch
weiterhin die stärkste Fraktion. Die CVP konnte ihren Besitzstand von 17 Mandaten
wahren, die SP hingegen musste einen Sitz an die erstmals kandidierenden Grünen
(Alternative Liste, Netstal) abgeben. Mit drei gewählten Parlamentarierinnen sank der
Frauenanteil gegenüber 1982 um eine Abgeordnete auf 3,75% (1982: 5%). 

Bei den Regierungsratswahlen sorgten eine sozialdemokratische Sprengkandidatur
sowie regionale Proporzansprüche für Spannung. Da der bevölkerungsmässig und
wirtschaftlich starke untere Kantonsteil bei einer Wahl der parteioffiziell portierten
Nachfolger für die zurückgetretenen Regierungsräte Hans Meier (cvp) und Mathis Elmer
(svp) nicht mehr in der Exekutive vertreten gewesen wäre, traten die beiden
Unterländer Jules Landolt (cvp) und Christoph Stüssi (svp) als «wilde» Kandidaten gegen
dieses regionalpolitische Ungleichgewicht an. Zusammen mit den fünf Bisherigen
wurden sie schliesslich gewählt, während der neu aufgestellte offizielle CVP- bzw. SVP-
Bewerber sowie der sozialdemokratische Kampfkandidat das absolute Mehr nicht
erreichten.

Die Wahlbeteiligung war mit 61,7% überdurchschnittlich hoch. 5

ANDERES
DATUM: 08.06.1986
KATRIN HOLENSTEIN

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Luftfahrt

En début d’année, les zurichois ont accepté par 55,5% une contribution cantonale de
CHF 300 millions au capital de la nouvelle compagnie aérienne. Ils ont aussi approuvé
par 67,6% une garantie de CHF 100 millions pour l’aéroport de Kloten. L’aval du
souverain zurichois a permis la mise en place de la variante 26/26 (26 court et moyen-
courriers et 26 long-courriers). Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Glaris, Grisons,
Neuchâtel, Obwald, Schwyz, St-Gall, Tessin, Valais, et Uri ont également souscrit au
capital-actions de la future compagnie. Par contre, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne,
Schaffhouse, Soleure, Nidwald, Vaud, Zoug ainsi que les villes de Zurich et de Kloten ont
refusé d’y participer. Les actionnaires ont prolongé jusqu’au 30 avril 2003 le délai pour
le capital autorisé. Divers cantons et communes qui s’étaient déclarés prêts à participer
en décembre 2001 n’ont pas encore pu y souscrire, le feu vert du peuple leur faisant
notamment encore défaut. Après des mois de spéculations et l’attribution des
concessions court, moyen et long-courrier par le DETEC, le nom et la raison sociale de
la nouvelle compagnie aérienne ont été dévoilés officiellement en février. Les avions
ont volé dès le 31 mars sous le nom de "Swiss" et déclinaient le nom du pays dans les
quatre langues nationales : Schweiz, Suisse, Svizzera et Svizra. D’un point de vue légal, la
nouvelle société s’appelait Swiss Air Lines Ltd et son siège était à Bâle. Lors de leur
assemblée, les actionnaires ont validé ces deux noms. S’estimant floué, SAirGroup a
saisit la justice zurichoise pour interdire à Crossair d’utiliser le logo Swiss et

ANDERES
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l’appellation Swiss Air Lines Ltd. Le Tribunal de commerce de Zurich a refusé d’entrer
en matière sur la plainte contre l’utilisation de la marque "Swiss". Il considérait qu’il n’y
avait pas de danger de préjudice irréparable pour SAirGroup et que le danger de
confusion entre Swiss et Swissair était inexistant, les marques étant nettement
distinctes. SairGroup n’a pas recouru. A la fin mars, la cellule d’intervention – task force
"pont aérien", créée le 5 octobre 2001 pour assurer l’exploitation du réseau Swissair
durant l’horaire d’hiver et faciliter la mise sur pied de la nouvelle compagnie –, a été
démantelée. Les actionnaires principaux de Swiss ont prolongé à fin août 2004 la clause
de non-vente des actions souscrites à l’occasion de l’augmentation de capital. Celle-ci
s’élevait à CHF 2,561 milliards. La décision a été prise par 33 actionnaires,
institutionnels et privés, détenant plus de 90% des titres existants. (La Confédération
possédait 20,5% des actions, le canton de Zurich 10,2%, les autres cantons 12,1%, l’UBS
10,5%, le Credit Suisse Group 10% et le milliardaire Walter Haefner, fondateur et
propriétaire de l’importateur automobile AMAG 6,8%. L’économie privée contrôlait
environ deux tiers du capital-actions.) 6

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Nachdem die Hypothekarzinssätze im Frühling auf breiter Front von 4,25 auf 4%
zurückgenommen worden waren, und die Migros Bank ihren Satz auf 3,75% gesenkt
hatte, folgten die Glarner und die Berner Kantonalbanken als erste Staatsinstitute und
reduzierten ihren Richtsatz für erste Hypotheken auf den 1. Februar bzw. 1. April um
einen weiteren Viertel Prozentpunkt. Letztmals lag der Hypothekarzinssatz im Jahre
1958 bei 3,75%; noch tiefer, nämlich bei 3,5%, lag er Ende der vierziger und Anfang der
fünziger Jahre. Ihren letzten Höchststand erreichten die Hypothekarzinssätze im August
1992, als sie doppelt so hoch waren. 7

ANDERES
DATUM: 01.04.1998
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Umweltschutz

Naturgefahren

La grande Chambre a transmis un postulat Kühne (pdc, SG) invitant le Conseil fédéral à
prendre, en collaboration avec les cantons de Glaris, Schwyz, Saint-Gall et Zurich, les
mesures ciblées afin que le bassin de la Linth soit à nouveau à l'abri des inondations. Il
demande d'assainir et de renforcer les digues, d'éliminer les déficiences dues aux
ouvrages militaires, de mandater une expertise hydrologique pour déterminer les
causes de la crue et les risques futurs, et finalement de mettre en œuvre un concept de
sécurité à long terme. Le National a également transmis un postulat Raggenbass (pdc,
TG) invitant l’exécutif à établir un rapport en coordination avec les riverains du lac de
Constance (Allemagne, Länder allemands, Autriche, Voralberg et cantons concernés),
qui indique si la régulation du niveau du lac permet de se protéger contre des crues
extrêmes. Le rapport devra également déterminer les effets d'une régulation optimale
du niveau du lac sur la nature ainsi que sur les dégâts potentiels et effectifs des crues
(Po. 99.3364). 8
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